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1. EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Das Land Schleswig-Holstein verfolgt das Ziel, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

verstärkt auszubauen. In dem Rahmen ist auch der Ausbau von Photovoltaikanlagen vorgesehen 

(sowohl Gebäude- als auch Freiflächen-Solaranlagen). 

Die Gemeinde Oelixdorf hat sich das Ziel gesetzt, einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien zu leisten. Mit dem ĂRahmenkonzept Solarñ wurden 2024 auf Grundlage der Vorgaben 

und Kriterien des Erlasses des Ministeriums für Inneres (Grundsätze zur Planung von großflächi-

gen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich, Sept. 2021) aus fachrechtlicher und gemeindlicher 

Sicht mögliche und sinnvolle Bereiche, in denen die Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanla-

gen zugelassen werden könnte, erarbeitet. 

Die Zulassung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb der Privilegierung erfordert die Auf-

stellung eines Bebauungsplans und die Darstellung entsprechender Flächen im Flächennutzungs-

plan. 

Die Gemeinde Oelixdorf beabsichtigt gem. § 12 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 ĂSolarpark Alte Heide / Mostreschñ.  

Zu diesem Zweck ist ebenso eine Anpassung und somit die 2. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Oelixdorf erforderlich. 

Die Abwicklung beider Planverfahren soll im Parallelverfahren durchgeführt werden. 

Um die Belange der Umwelt in den Planungsprozess einzustellen, wird für das Vorhaben eine Um-

weltprüfung nach dem BauGB durchgeführt.  

Mit dem vorliegenden Grünordnungsplan werden ein grünplanerisches Konzept, die Abarbeitung 

der Eingriffsregelung sowie Belange weiterer rechtlicher Vorgaben hinsichtlich Natur und Land-

schaft in den Planungsprozess des B-Plans Nr. 13 eingestellt. 
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1.2 Lage des Vorhabens  

Das geplante Vorhaben gliedert sich in zwei Teilgebiete mit einer Gesamtgröße von etwa 20 ha 

und liegt in der Gemeinde Oelixdorf im Kreis Steinburg. Es befindet sich in einigem Abstand nord-

östlich der Ortschaft Oelixdorf innerhalb einer Acker-Knick-Landschaft. 

Zur Vereinfachung der Beschreibung der Ortsangaben werden die Teilflächen des Vorhabens 

nachfolgend in die südwestliche Fläche 1 sowie die nordöstlich davon liegende Fläche 2 unter-

schieden. 

Das Plangebiet befindet sich anteilig innerhalb der Flurstücke 516, 518 und 80/1 der Flur 3 der Ge-

markung Oelixdorf (Teilfläche 2) sowie ebenfalls anteilig innerhalb des Flurstücks 501 der Flur 4 

der Gemarkung Oelixdorf (Teilfläche 1). Das Flurstück 517 der Flur 3 der Gemarkung Oelixdorf 

(Teilfläche 2) wird durch den geplanten Geltungsbereich vollständig eingenommen. 

Die zwei Teilgebiete des Plangeltungsbereichs befinden sich nºrdlich des Spurplattenwegs ĂGro-

Çer Teichwegñ, ºstlich der GemeindestraÇe ĂW¿hrenñ, s¿dlich des Spurplattenwegs ĂM¿hlenwegñ 

sowie westlich angrenzend an die Gemeinden Winseldorf und Schlotfeld. 

Gemäß Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein befindet sich der geplante Solarpark im Na-

turraum ĂSchleswig-Holsteinische Geestñ in der Untereinheit ĂHeide-Itzehoer Geestñ. Im s¿dlichen 

Nahbereich entlang des Oelixdorfer Grabens grenzt die ĂHolsteinische Vorgeestñ an. 

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens (rote Markierung , unmaßstäblich ) 
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Angrenzend an den Geltungsbereich des Vorhabens sind folgende Landschaftsstrukturen vorhan-

den: 

¶ Im Norden: Spurplattenweg ĂM¿hlenwegñ, landwirtschaftliche Nutzflªchen, Wald, kleinere 

Gehölzstrukturen und Feldwege, Oelixdorfer Graben, Gemeinde Schlotfeld, 

¶ im Osten: Wald, landwirtschaftliche Nutzflächen, Feldwege, Rantzau, Gemeinde Winsel-

dorf, 

¶ im S¿den: Spurplattenweg ĂGroÇer Teichswegñ, landwirtschaftliche Nutzflªchen, Feldwege 

Oelixdorfer Graben, kleinere Gehölzstrukturen, Heischweg, Wald, 

¶ im Westen: kleinere Gehölzstrukturen, landwirtschaftliche Nutzflächen, Gemein-

destraße ĂW¿hrenñ, Oelixdorf,  

Zwischen den Teilflächen verläuft der Oelixdorfer Graben mit angrenzendem Niederungsbereich. 
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2. RECHTLICHE BINDUNGEN UND PLANERISCHE VORGABEN  

2.1 Rechtliche Bindungen  

Es ist davon auszugehen, dass die spezifischen Wirkungen von Solar-Freiflächenanlagen sich 

nicht großräumig über die Grenzen des Geltungsbereichs hinaus auswirken. Daher wurde als Un-

tersuchungsraum für die Schutzgebiete ein Bereich von 5.000 m um das geplante Vorhaben fest-

gelegt. 

Für das Umfeld des Planungsraums existieren insbesondere folgende rechtliche Bindungen: 

Á FFH-Gebiet DE -2323-392 ĂSchleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flä-

chenñ 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von ca. 19.279 ha umfasst den schleswig-holsteinischen 

Teil der Elbe von der Mündung bis zur Unterelbe bei Wedel. Eingeschlossen in das Gebiet 

sind auch die Unterläufe von Stör, Krückau, Pinnau und Wedeler Au sowie das Vorland 

von St. Margarethen und die eingedeichte Haseldorfer und Wedeler Marsch. 

Das FFH-Gebiet befindet sich etwa 1.490 m südlich des geplanten Vorhabens. 

Übergreifende Ziele sind die Erhaltung des Schutzgebiets mit seinen dort vorkommenden 

FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten zur langfristigen Gewährleistung der biologischen 

Vielfalt und der Kohªrenz des europªischen ºkologischen Netzes ĂNatura 2000ñ, die Erhal-

tung des Elbästuars mit seinen Salz-, Brack- und Süßwasserzonen und angrenzender Flä-

chen als möglichst naturnahes Großökosystem mit allen Strukturen und Funktionen sowie 

die Erhaltung der ungestörten Zonation von Flusswatten bis zu Hartholzauwäldern. 

 

Á FFH-Gebiet DE -2023-303 ĂRantzau-Talñ 

Das FFH-Gebiet mit einer Größe von ca. 215 ha verläuft etwa 550 m östlich des geplanten 

Solarparks, etwa 2.300 m nordwestlich des Vorhabens befindet sich ein Ausläufer des ge-

nannten Gebiets. 

Übergreifende Ziele sind die Erhaltung des abschnittsweise vielgestaltigen Fließgewässers 

Rantzau und des Zuflusses des Schlotfelder Grabens mit auentypischen Strukturen auch 

als Laichplatz und Aufwuchsgebiet der Bach- und Flussneunaugenpopulationen. 

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂCharlottenhºheñ 

In einer Entfernung von ca. 930 m südlich des Vorhabens befindet sich das Landschafts-

schutzgebiet ĂCharlottenhºheñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Bornbusch bei Oelixdorfñ 

In einer Entfernung von ca. 1.270 m südwestlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Bornbusch bei Oelixdorfñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Gehege ¦berstºr und Katzkuhleñ 

In einer Entfernung von ca. 1.530 m südwestlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Gehege ¦berstºr und Katzkuhleñ.  
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Á Landschaftsschutzgebiet ĂEichenwald Nordoeñ 

In einer Entfernung von ca. 4.890 m südwestlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂEichenwald Nordoeñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Vorderholzñ 

In einer Entfernung von ca. 2.670 m westlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Vorderholzñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Lehmwohldñ 

In einer Entfernung von ca. 3.970 m westlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂWaldflªche Lehmwohldñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂTwiedtberge mit Umgebungñ 

In einer Entfernung von ca. 4.550 m westlich des Vorhabens befindet sich das Land-

schaftsschutzgebiet ĂTwiedtberge mit Umgebungñ.  

 

Á Landschaftsschutzgebiet ĂLohm¿hlenteichñ 

In einer Entfernung von ca. 2.950 m nördlich des geplanten Vorhabens befindet sich das 

Landschaftsschutzgebiet ĂLohm¿hlenteichñ.  

 

Á Naturpark ĂAukrugñ 

Das Plangebiet befindet sich etwa 730 m s¿dlich des Naturparks ĂAukrugñ, der eine Flª-

chengröße von 38.435,46 ha aufweist. Naturparks sind keine Schutzgebiete, sondern ein-

heitlich zu entwickelnde und zu pflegende großräumige Gebiete zur landschaftsgebunde-

nen Erholung. 

 

Auswirkungen auf die Schutzgebiete sind aufgrund der Entfernung zum Vorhabenbereich sowie der 

vorhabenspezifischen Wirkungen nicht zu erwarten. 

 

Á Gesetzlich geschützte Biotope gemäß §  30 BNatSchG i. V. m. §  21 LNatSchG  

Im Vorhabengebiet befinden sich Knicks und Feldhecken, die als gesetzlich geschütztes 

Biotop "Knick" den Schutzbestimmungen des § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG unter-

liegen. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen Beeinträchtigung dieser Bio-

tope führen können, sind verboten. Über § 30 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 3 

LNatSchG sind Ausnahmen und über § 67 BNatSchG Befreiungsmöglichkeiten von den 

Verboten geregelt. 

Á Besonders und streng geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG   

m Plangeltungsbereich befinden sich besonders geschützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 

BNatSchG. Hierzu gehören allgemein betrachtet z.B. europäische Vogelarten, Amphibien, 

Reptilien und einzelne Arten oder Artengruppen der Säugetiere, Insekten und Wirbellose 
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sowie definierte Pflanzenarten und -gruppen. Einzelne Arten oder Artengruppen sind dar-

über hinaus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt (z.B. Fledermäuse, 

Fischotter, Wolf). 

Gemäß § 44 BNatSchG gelten für die besonders und streng geschützten Arten diverse 

Verbotstatbestände. Die in § 44 (1) BNatSchG formulierten Zugriffsverbote (Töten, Stö-

rung, Entnahme aus der Natur) sind im Zusammenhang mit den Regelungen des § 44 (5) 

BNatSchG zu beachten. Über § 45 BNatSchG sind Ausnahmen und in § 67 BNatSchG 

sind Befreiungsmöglichkeiten von den Verboten geregelt. 

Á Kulturdenkmale gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG SH)  

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale oder sonstige historisch und kulturell bedeutsa-

men Anlagen vorhanden.  

Das Plangebiet grenzt im Südwesten an ein archäologisches Interessengebiet (Gebietsnr. 

4, Kreis Steinburg, Amt Breitenburg, Gemeinde Oelixdorf). Nördlich, östlich sowie südöst-

lich in einigem Abstand zum geplanten Geltungsbereich befinden sich weitere archäologi-

sche Interessengebiete.  

Bei diesen Gebieten handelt es sich gem. § 12 (2) 6 DSchG SH um Flächen, in deren Un-

tergrund sich Kulturdenkmale befinden oder zu vermuten sind. Gemäß § 8 (1) DSchG SH 

sind Denkmale gesetzlich geschützt, unabhängig davon, ob sie bereits in der Denkmalliste 

erfasst sind oder nicht. Bei allen Vorhaben mit Erdarbeiten in diesen Bereichen ist eine 

frühzeitige Beteiligung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein nach 

§ 12 DSchG SH notwendig. 
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2.2 Planerische Vorgaben  

2.2.1 Gesamtplanung  

Landesentwicklungsplan (LEP) Schleswig -Holstein (Fortschreibung 2021)  

Die Gemeinde Oelixdorf liegt gemäß Landesentwicklungsplan im ländlichen Raum  (hellgelber 

Hintergrund), westlich sowie nördlich des Vorhabens erstreckt sich der Stadt - und Umlandbereich  

von Itzehoe (braune, fette Diagonalschraffur). Östlich des Planungsraums verläuft eine Biotopver-

bundachse  auf Landesebene (hellgrüner Pfeil). Das geplante Vorhaben liegt innerhalb eines Ent-

wicklungsraums für Tourismus und Erholung  (hellbraune, feine Diagonalschraffur). Südöstlich 

in einigem Abstand befindet sich ein Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft  (grüne, horizon-

tale Linienschraffur).  

 

Abb. 2: Ausschnitt aus der Karte des Landesentwicklungsplans mit Markierung des Vorha-

benstandorts (rote r Kreis ) 

Regionalplan (RP) für den Planungsraum I V (2005) / Planungsraum  III (2023):  

Gemäß noch geltendem Regionalplan für den Planungsraum IV entsprechen für die Gemeinde 

Oelixdorf die raumordnerischen Festlegungen den bereits beschriebenen Darstellungen des Lan-

desentwicklungsplans. 

Das Plangebiet des B-Plans Nr. 13 befindet sich im ländlichen Raum  (beigefarbener Hintergrund) 

sowie in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung  (orangefar-

bene, diagonale Schraffur). 

Östlich und südlich in einigem Abstand zum Vorhaben verlaufen ein Gebiet mit besonderer Be-

deutung für Natur und Landschaft  (grüne waagerechte Linienschraffur) sowie ein Vorrangge-

biet für den vorbeugenden Hochwasserschutz  (blaue Punktlinie). 

Westlich in einigem Abstand ist die Abgrenzung des Entwicklungs - und Entlastungsortes  

ĂNahbereich Itzehoeñ dargestellt (rot gestrichelte Linie). 
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Abb. 3: Ausschnitt aus der Karte des Regionalplans für den Planungsraum  IV (2005) mit 

Markierung des Vorhabenstandorts (rote Linie ) 

Der Regionalplan wird in den nächsten Jahren neu aufgestellt. Durch das neue Landesplanungs-

gesetz ist der Planungsraum deutlich vergrößert worden und erhält die Bezeichnung Planungs-

raum III.  

Im Entwurf für die Neuaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum III (ehemals Planungs-

raum IV) entsprechen die raumordnerischen Festlegungen für das Plangebiet des B-Plans Nr. 13 

zum Großteil dem noch gültigen Regionalplan. Das Plangebiet liegt wiederum im ländlichen 

Raum  (Abgrenzung durch orange gestrichelte Linie) und in einem Entwicklungsgebiet für Tou-

rismus und Erholung (hellbraune Diagonalschraffur). Östlich in einigem Abstand befindet sich ein 

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschut z (blaue Punktschraffur). Westlich in 

einiger Entfernung ist die Abgrenzung des  Entwicklungs - und Entlastungsortes  (rot gestri-

chelte Linie) ĂNahbereich Itzehoeñ dargestellt. 

Das Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft aus dem noch gültigen Regional-

plan wurde im Entwurf des neuen Regionalplans erweitert und besitzt nun die Bezeichnung Vorbe-

haltsgebiet für Natur und Landschaft  (grüne, waagerechte Linienschraffur). 

Neu hinzu gekommen ist ebenfalls die Darstellung eines Vorbehaltsgebiets für de n Abbau ober-

flächennaher Rohstoffe  (gepunktete Umrisslinie) im Bereich des geplanten Vorhabens. 
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan Planungsraum III (Neuaufstellung,  

Entwurf  2023) mit Markierung des Vorhabenstandorts (rote Linie)  

Am 31. Dezember 2020 ist die Teilaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum III zum 

Thema Windenergie an Land in Kraft getreten. Die Teilaufstellung weist für den Planungsraum die 

Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung aus und setzt die im Landes-

entwicklungsplan festgelegten Ziele und Grundsätze zur Windenergie an Land um. 

In der Karte des Regionalplans Wind für den Planungsraum III West sind im Bereich des geplanten 

Vorhabens sowie im näheren Umfeld keine Vorranggebiete für die Windenergienutzung verzeich-

net. Östlich in einigem Abstand zum geplanten Solarpark befindet sich im Bereich der Ortschaft 

Wittenbergen ein Windvorranggebiet mit der Bezeichnung PR3 STE 063. Nordwestlich, ebenfalls in 

einiger Entfernung zum Vorhaben, sind zwei Windvorranggebiete mit den Bezeichnungen 

PR3 STE 045 und PR3 STE 051 dargestellt. 
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Abb. 5: Ausschnitt aus der Karte des Regionalplans Wind für den  

Planungsraum  III West mit Markierung des Vorhabenstandorts (roter Kreis)  

 

2.2.2 Landschaftsplanung  

Landschaftsprogramm (LAPRO) Schleswig -Holstein 199 9 

Das Land Schleswig-Holstein verfügt über ein Landschaftsprogramm aus dem Jahr 1999. Eine 

Fortschreibung ist nicht erfolgt.  

Die Aussagen des Landschaftsprogramms wurden in den Landschaftsrahmenplänen konkretisiert. 

Aufgrund der mangelnden Aktualität ï u.a. wurde das Naturschutzrecht seit 1999 mehrfach geän-

dert ï wird auf eine Auswertung des Landschaftsprogramms verzichtet. Die übergeordneten land-

schaftspflegerischen Ziele werden über die Landschaftsrahmenplanung erfasst. 

 

Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsraum I II 2020 

Gemäß Hauptkarte 1 des Landschaftsrahmenplans verläuft zwischen den Teilflächen des geplan-

ten Vorhabens eine Verbundachse von Gebieten mit besonderer Eignung zum Aufbau des 

Schutzgebiets - und Biotopverbundsystems  (grüne Diagonalschraffur). Diese befindet sich an-

grenzend an die nördliche Teilfläche 2 im Bereich des Oelixdorfer Grabens. 

In einigem Abstand weiter östlich ist eine weitere Verbundachse des Schutzgebiets- und Biotopver-

bundsystems im Verlauf der Rantzau verzeichnet. Diese Achse mündet südlich im Bereich der Stör 

in einen Schwerpunktbereich des Schutzgebiets - und Biotopverbundsystems  (grüne Punkt-

schraffur). 

Westlich, in einigem Abstand zum geplanten Vorhaben befindet sich gemäß Hauptkarte 1 des 

Landschaftsrahmenplans ein Trinkwasserschutzgebiet  (gem. § 51 WHG i. V. m. § 4 LWG).  
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Abb. 6: Ausschnitt aus der Karte 1 des Landschaftsrahmenplans (PR III) mit Markierung des 

Vorhabenstandorts (rote r Kreis ) 

Gemäß Hauptkarte 2 des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum III befindet sich das ge-

plante Vorhaben in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung  (orangefarbene Dreieck-

schraffur).  

Östlich im Verlauf der Rantzau sowie nordwestlich, angrenzend an Itzehoe, sind Gebiete, die die 

Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach §  26 Abs. 1 BNatSchG i.  V. m. 

§ 15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllen (dunkelrote Diagonalschraffur).  

Im weiteren Umfeld südlich, westlich und nördlich des geplanten Solarparks befinden sich Land-

schaftsschutzgebiete  gemäß § 26 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 15 LNatSchG (hellrote Flächen). 

Nördlich des an das Vorhaben angeschlossenen Waldes ist ein Naturpark  gemäß § 27 Abs. 1 

BNatSchG i. V. m. § 16 LNatSchG verzeichnet (lilafarbene Umrandung). 

Östlich der Rantzau befindet sich eine historische Kulturlandschaft, genauer eine Knicklandschaft 

(grüne, waagerechte Linienschraffur). 
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Abb. 7: Ausschnitt aus der Karte 2 des Landschaftsrahmenplans (PR  III) mit Markierung des 

Vorhabenstandorts (rote r Kreis ) 

Gemäß der Karte 3 des Landschaftsrahmenplans für den Planungsraum III befindet sich das ge-

plante Vorhaben innerhalb eines Gebiets mit oberflächennahen Rohstoffen  (graue, waage-

rechte Linienschraffur). 

Nördlich an den Geltungsbereich angrenzend ist Wald > 5 ha verzeichnet (grüne Rauten Schraf-

fur). Nordwestlich und südlich in einigem Abstand befinden sich weitere Waldflächen. 

Nördlich entlang der Rantzau sowie südlich an der Stör befinden sich Bereiche mit klimasensiti-

vem Boden  (ockerfarbene Flächen). 

Südlich im Bereich der Stör sind Hochwasserrisikogebiete  für Flusshochwasser (blaue Flächen) 

und für Küstenhochwasser (lilafarbene Senkrecht Schraffur) verzeichnet. 

Südlich in einiger Entfernung zum geplanten Vorhaben verläuft von West nach Nordost ein Geotop  

mit der Bezeichnung KI 047 (braun umrandete Flächen). Es handelt sich dabei um sechs Einzelflä-

chen der Kliffe Oeschenbüttel ï Kellinghusen ï Mühlenbarbek, Winseldorf ï Itzehoe, Krempermoor 

ï Dägeling. 
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Abb. 8: Ausschnitt aus  der  Karte 3 des Landschaftsrahmenplans (PR III) mit Markierung des 

Vorhabenstandorts (rote r Kreis ) 

  



Grünordnungsplan zum B-Plan Nr. 13 in der Gemeinde Oelixdorf 14 

BHF Landschaftsarchitekten GmbH 

Landschaftsplan (LP) der Gemeinde Oelixdorf  (1992, 1998, 2000) 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Oelixdorf besteht aus den folgenden als Einheit zu betrachten-

den Unterlagen: Vorentwurf des Landschaftsplans (1992), landschaftsplanerischer Fachbeitrag 

(1998), Entwicklungszeichnungen mit Erläuterungen (17.03.2000). 

In der Karte ĂBestand / Bewertungñ des Landschaftsplans der Gemeinde Oelixdorf werden f¿r den 

geplanten Geltungsbereich des B-Plans Nr. 13 keine Aussagen getroffen. Nördlich angeschlossen 

ist ein Knick sowie Wald verzeichnet. Südöstlich in einigem Abstand befinden sich zwei künstliche 

Stillgewässer in Form von (Fisch-) Teichanlagen. Ein angrenzendes Röhricht sowie ein Kleinge-

wässer sind als geschützte Biotope verzeichnet. Die Randbereiche der Gewässer sind durch 

Knicks eingefasst. 

 

Abb. 9: Ausschnitt aus der Karte ĂBestand / Bewertungñ des Landschaftsplans der Ge-

meinde Oelixdorf (1998)  

In der Karte ĂFlªchennutzungenñ des Landschaftsplans der Gemeinde Oelixdorf ist f¿r die Teilge-

biete des geplanten Geltungsbereichs ackerbauliche Nutzung verzeichnet. In der südwestlichen 

Ecke der nördlichen Teilfläche 2 befindet sich eine Sukzessionsfläche, nördlich an das Teilgebiet 

angrenzend Laub- sowie Nadelwald. Innerhalb der nördlichen Teilfläche 2 sowie im äußeren 

Grenzverlauf beider Teilflächen sind Knicks, Hecken oder Gehölzlinien dargestellt. Zwischen bei-

den Teilflächen verläuft eine linear ausgeprägte, offene Wasserfläche, südöstlich in einigem Ab-

stand sind, wie bereits bei der Bestandskarte beschrieben, Gewässer verzeichnet. 



Grünordnungsplan zum B-Plan Nr. 13 in der Gemeinde Oelixdorf 15 

BHF Landschaftsarchitekten GmbH 

 

Abb. 10: Ausschnitt aus der Karte ĂFlªchennutzungenñ des Landschaftsplans der Gemeinde 

Oelixdorf  

In der Karte ĂNaturentwicklungsrªumeñ des Landschaftsplans der Gemeinde Oelixdorf ist im Be-

reich des Oelixdorfer Grabens, der zwischen den beiden Teilflächen des geplanten Vorhabens ver-

läuft, ein entwicklungsfähiger Niederungsbereich verzeichnet. Nördlich an das Vorhaben angren-

zend ist, wie bereits beschrieben, Wald vorhanden. 
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Abb. 11: Ausschnitt aus der Karte ĂNaturentwicklungsrªumeñ des Landschaftsplans der Ge-

meinde Oelixdorf (1991)  

In der ĂKnickkarteñ des Landschaftsplans der Gemeinde Oelixdorf sind entlang der Grenzverlªufe 

sowie innerhalb der nördlichen Teilfläche 2 des geplanten Vorhabens Knicks verzeichnet. Für die 

Knicks wurden jeweils verschiedene MaÇnahmen wie Ăaufsetzenñ, Ănachpflanzenñ und/oder Ă¦ber-

halt laut PflegemaÇnahme stehen lassenñ vorgeschlagen. 
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Abb. 12: Ausschnitt aus der ĂKnickkarteñ des Landschaftsplans der Gemeinde Oelixdorf 

(1991) 

In der Karte ĂEntwicklungñ ist im Bereich des Oelixdorfer Grabens zwischen den beiden Teilflªchen 

des geplanten Vorhabens ein Pufferstreifen entlang von Gewässern und Mooren verzeichnet. Süd-

lich an Teilfläche 1 angrenzend sind Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie gesetz-

lich geschützte Biotope dargestellt. Südlich angrenzend an die Teilfläche 2 sind im Bereich der 

Wald- bzw. Gehölzfläche ebenfalls geschützte Biotope verzeichnet. Nördlich angrenzend an die 

Teilfläche 2 ist im Bereich des Waldes eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Beide Teilflächen des geplanten Vorhabens tan-

gieren den Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Basten. 
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Abb. 13: Ausschnitt aus der Karte ĂEntwicklungñ des Landschaftsplans der Gemeinde 

Oelixdorf (2000)  
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2.2.3 Bauleitplanung  

Flächennutzungsplan  der Gemeinde Oelixdorf  (2008) 

Gemäß rechtswirksamem Flächennutzungsplan der Gemeinde Oelixdorf befindet sich das ge-

plante Vorhaben auf Flächen für die Landwirtschaft . Nördlich und südlich angrenzend an die 

Teilgebiete sind Umgrenzungen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  dargestellt. Nördlich und südlich angrenzend an 

das nördliche Teilgebiet befindet sich auf den genannten Flächen Wald . 

Südwestlich angrenzend an das südliche Teilgebiet befindet sich eine flächenhafte Dars tellung 

eines geschützten Biotops . 

 

Abb. 14: Ausschnitt aus der Karte des Flächennutzungsplans der Ge-

meinde  Oelixdorf  (2008) 
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2.2.4 Rahmenkonzept für Solar -Freiflächenanlagen in der Gemeinde 
Oelixdorf  (2024) 

Die Gemeinde Oelixdorf hat entsprechend den Empfehlungen des Gemeinsamen Beratungserlas-

ses des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sowie des Ministeriums für 

Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur vom 09.09.2024 (Stand zum Zeitpunkt der Erstel-

lung: Sept. 2021) (Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlangen) ein infor-

melles Rahmenkonzept durch die AC Planergruppe (Feb. 2024) erarbeiten lassen. In diesem Rah-

menkonzept wird das gesamte Gemeindegebiet betrachtet, um geeignete Gebiete für Solar-Freiflä-

chenanlagen zu ermitteln. 

Bei der Aufstellung dieses Rahmenkonzeptes wurden Restriktionen aus rechtlicher und fachlicher 

Sicht zusammengetragen, die gegen die Errichtung von Solar-Freiflächenanlagen auf den unter-

suchten Flächen sprechen. Nach der Auswertung wurden für das Gemeindegebiet folgende Flä-

chenkategorien gebildet: 

¶ Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung 

¶ Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 

¶ Potenzialflächen mit Eignung 

¶ Potenzialflächen mit besonderer Eignung. 

Darüber hinaus wurden zur Vermeidung von Konflikten mit der Wohnnutzung um die Siedlungsbe-

reiche Pufferflächen (Ortslage: 200 m, Splittersiedlungen: 100 m, Hoflagen: 50 m) festgelegt. Inner-

halb dieser Pufferflächen sollen keine Solarflächen entstehen.  

Im Gemeindegebiet von Oelixdorf liegen keine Potenzialflächen mit Eignung (Flächen ohne beson-

deres Abwägungs- und Prüferfordernis) vor, da die gesamte Gemeinde innerhalb eines Gebiets mit 

besonderer Erholungseignung liegt. Entsprechend befinden sich im Gemeindegebiet ebenfalls 

keine Potenzialflächen mit besonderer Eignung (Flächen mit besonderer Eignung für die Photovol-

taiknutzung). 

Die Bildung der oben genannten Kategorien ermöglicht eine differenzierte Darstellung von Flächen 

mit jeweils zu berücksichtigen Kriterien. Um jedoch eine besser lesbare Kartendarstellung sowie 

aussagekräftigere Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Kriterien entsprechend eines Ampel-

systems weiter kategorisiert: 

¶ Eignungskategorie 1 (rot): Keine Eignung 

¶ Eignungskategorie 2 (gelb): Mögliche Eignung ï Eignungsprüfung erforderlich 

¶ Eignungskategorie 3 (grün): Eignung 

Sämtliche Flächen, die in der ersten Kategorisierung als Flächen mit besonderem Abwägungs- und 

Prüferfordernis gekennzeichnet wurden, sind anschließend weitergehend untersucht worden. Dazu 

wurde auf der Grundlage von Erfahrungen aus bereits gebauten und schon länger in Betrieb 

befindlichen Anlagen sowie einer Ortsbegehung beurteilt, wie weit eine PV-Nutzung die Flächen 

tatsächlich beeinflussen würden, bzw. ob es zu negativen Auswirkungen kommen könnte. 

Gemäß Landesentwicklungsplan (2021) sollen Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen möglichst 

gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche Überlastungen durch zu große 

Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen zu vermeiden. Daher wurden nach einem 
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Abstimmungsprozess mit den direkt angrenzenden Nachbargemeinden sowie des Kreises 

Steinburg weitere Anpassungen an den vorläufigen Eignungsbereichen vorgenommen.  

Aus dem beschriebenen fachlichen Abschichtungs- und gemeindlichen Abwägungsprozess ergibt 

sich abschließend das Entwicklungskonzept Solarflächen der Gemeinde Oelixdorf mit folgenden 

Flächenkategorien: 

¶ Kategorie 1: Flächen ohne Eignung (rot) 

¶ Kategorie 2: Flächen mit Prüferfordernis (gelb) 

¶ Eignungsbereiche (blau umrandet) 

¶ Siedlungsflächen inkl. Pufferstreifen (graue Schraffur) 

¶ Flächen ohne Eignung innerhalb von Siedlungsflächen (rote Schraffur). 

Im gesamten Gemeindegebiet sind keine Potenzialflächen mit uneingeschränkter oder vorrangiger 

Eignung vorhanden. Daher kommen lediglich Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfor-

dernis für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Frage. 

Gemäß Rahmenkonzept sind lediglich im nordöstlichen Teil des Gemeindegebiets Bereiche vor-

handen, in denen eine Nutzung durch Freiflächen-PV möglich ist. 

Für das Gemeindegebiet Oelixdorf konnten somit 9 Eignungsbereiche für die Errichtung von Solar-

Freiflächenanlagen ermittelt werden. Die Darstellung dieser und der weiteren genannten Flächen-

kategorien erfolgt in den untenstehenden Karten 5 und 6 des Rahmenkonzepts Solarflächen. 

 

Abb. 15: Karte  5 des Rahmenkonzepts Solarflächen: Eignungsbereiche nach kommunaler 

Abstimmung  
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Abb. 16: Karte  6 des Rahmenkonzepts Solarflächen: Entwicklungskonzept Solarflächen in 

der Gemeinde Oelixdorf  

Die Teilflächen des geplanten Vorhabens des B-Plans Nr. 13 befinden sich auf Flächen der Kate-

gorie 2: Flächen mit Prüferfordernis sowie innerhalb der gekennzeichneten Eignungsbereiche H, I, 

und G. 

Die Gemeinde Oelixdorf hat zudem einen Ă7-Punkte-Planñ als Leitfaden f¿r die Gestaltung von PV-

Freiflächenanlagen aufgestellt. Dabei werden Anforderungen und Regelungen zu folgenden Krite-

rien getroffen: Flächengröße / bauliche Dichte, Modultische und technische Angaben, Nebenanla-

gen und Wege, Umzäunung und Sichtschutz, Nutzung / Pflege der Flächen und den Solarmodulen, 

naturschutzrechtliche Maßnahmen und Überwachung, Beteiligung von Gemeinde und Bürgern. Die 

einzelnen Aspekte sind bei konkreten Projekt- und Bauleitplanungen zu beachten bzw. nachzuwei-

sen. 

Zusammengefasst gelten gemäß Rahmenkonzept Solarflächen in der Gemeinde Oelixdorf fol-

gende Grundsätze für die Entwicklung von Freiflächenphotovoltaik: 

¶ Die Gemeinde Oelixdorf hält die dargestellten Eignungsbereiche A bis I für die Nutzung 

von Freiflächenphotovoltaik vor. Die dargestellten Bereiche (insg. 62 ha) machen einen 

Flächenanteil von ca. 6 % des Gemeindegebiets aus. 

¶ Andere Flächen sollen eine FPV-Nutzung nur nach positivem Ausgang einer eingehenden 

Prüfung und nur, wenn die Eignungsbereiche nicht zur Verfügung stehen, erhalten. Außer-

dem soll ein Flächenanteil von 2,5 % des Gemeindegebiets nicht überschritten werden. 

¶ Das Rahmenkonzept ersetzt nicht die erforderlichen bauleitplanerischen Verfahren und 

umwelt- und landschaftsplanerischen Untersuchungen. 
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¶ Die Gemeinde Oelixdorf wird zukünftig eingehende Projektanfragen auf der Grundlage des 

Rahmenkonzepts und des 7-Punkte-Plans als Leitfaden für die Gestaltung von PV-

Freiflächenanlagen beurteilen. 

 

2.2.5 Pläne des Naturschutzes  

Fachbeitrag zum Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 

Mit der Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung des Landes Schleswig-Holstein wurden landes-

weit die Bereiche gekennzeichnet, die aus überörtlicher Sicht herausragende Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz aufweisen. Es handelt sich um Gebiete von regionaler, landes-, bundes-, 

europaweiter und internationaler Bedeutung, die sich für die Erhaltung und Entwicklung großflächi-

ger natürlicher, naturnaher und halbnatürlicher Lebensräume eignen. Die im Kreis Steinburg auf 

regionaler Ebene zu berücksichtigenden Belange des Biotopverbundes werden im Gutachten 

"Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem Schleswig-Holstein: Fachbeitrag zur Landschaftsrah-

menplanung Planungsraum IV ï Teilbereich Kreis Steinburg" (LANU 2004) dargelegt." Durch Über-

nahme der Fachbeiträge in die Pläne der Raumordnung und Landschaftsplanung soll dem Natur-

schutz innerhalb dieser Eignungsgebiete Vorrang vor anderen Raumansprüchen im Umfang von 

mindestens 15 % der Landesfläche (vgl. § 20 BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG) eingeräumt wer-

den. Dieses erfolgte durch die Darstellung von "Gebieten mit besonderer Eignung zum Aufbau ei-

nes Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems" im Regionalplan und im Landschaftsrahmenplan. 

Um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten sind die erforderlichen Kernflächen, Verbin-

dungsflächen und Verbindungselemente des Weiteren durch Erklärung zu geschützten Teilen von 

Natur und Landschaft im Sinne des § 21 BNatSchG, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch 

langfristige Vereinbarungen oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern. 

Der zwischen den beiden Teilflächen des geplanten Vorhabens verlaufende Oelixdorfer Graben 

sowie seine Niederungsbereiche gehört zu einer Nebenverbundachse des Schutzgebiets- und Bio-

topverbundsystems. Diese Verbundachse mündet weiter südöstlich in einen Schwerpunktbereich 

an der Störniederung.  

Für entsprechend ausgeprägte Nebenverbundachsen bestehen grundsätzlich folgende Entwick-

lungsziele:  

- Regeneration des Fließgewässers im gesamten Verlauf und Entwicklung einer naturnahen 

Uferzone von beidseits jeweils 50 Meter Breite.  
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3. BESTAND UND BEWERTUNG  

Die zentrale Grundlage für die Darstellung der aktuellen Bestandssituation bildet eine Biotoptypen-

kartierung, die im Juli 2024 durch das Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH 

(IfAÖ GmbH, 2024) im Bereich des Plangebiets durchgeführt und ausgewertet wurde. Die Ergeb-

nisse sind im ĂKartierbericht zur Errichtung von Freiflªchen-Photovoltaikanlagen in Oelixdorfñ 

(IfAÖ GmbH, 14.11.2024) zusammengefasst und in der Karte ĂBestand Biotopeñ (IfA¥ GmbH, 

15.05.2025) im Anhang dargestellt.  

Die Ermittlung der im Bereich des geplanten Vorhabens vorhandenen Fauna der Artengruppen 

Amphibien und Brutvögel sowie Übersichtsbegehungen zur Einschätzung des Spektrums vorkom-

mender Fledermausarten erfolgte ebenfalls durch das Institut für Angewandte Ökosystemfor-

schung GmbH (IfAÖ GmbH, 2024). Die Ergebnisse sind ebenfalls im ĂKartierbericht zur Errichtung 

von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Oelixdorfñ (IfA¥ GmbH, 14.11.2024) zusammengefasst, die 

Betrachtung der möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Belange des besonde-

ren Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie die Darstellung ge-

eigneter Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erfolgen im ĂArtenschutzrechtlichen Fachbei-

trag für eine FF-PV-Anlage Oelixdorfñ (IfA¥ GmbH, 15.05.2025). 

Ebenfalls im Juli fand durch die BHF Landschaftsarchitekten eine Geländebegehung statt, um die 

aktuelle Situation vor Ort, insbesondere in Bezug auf das Landschaftsbild, beurteilen zu können.  

Weitere Informationen zu den abiotischen Faktoren, Pflanzen- und Tierlebensräumen sowie Um-

weltbelangen des Menschen ergeben sich durch eine Auswertung des Landschaftsrahmenplans 

und des Landschaftsplans sowie aus weiteren Unterlagen, wie vorhabenbezogenen Untersuchun-

gen, Gutachten, Auskünften von Ortskundigen und eingegangenen Informationen aus dem frühzei-

tigen Beteiligungsverfahren der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange. Die Informa-

tionsquellen sind jeweils bei den einzelnen Umweltbelangen aufgeführt. 

Die Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgt angelehnt an den Gemeinsamen Runder-

lass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume (MELUR) "Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht" 

(2013) über die zwei Wertstufen "allgemeine Bedeutung" und "besondere Bedeutung". Zudem wur-

den die Bewertungsmaßstäbe aus Kapitel "F. Hinweise zur Eingriffsregelung" des Beratungserlas-

ses "Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich" 

(2024) herangezogen. 
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3.1 Abiotische Standortfaktoren  

3.1.1 Boden  

Untersuchungs-
rahmen  

Bodenarten, Bodenfunktionen, Altlasten. 

Datengrundla-
gen Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (2020), 

Bodenübersichtskarte 1:200.000, 

Bodenkarte Schleswig-Holstein 1:25.000 (Umweltportal 2024), 

Bodenbewertung des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und 

Natur (MEKUN, Abfrage Internet Nov. 2024). 

Beschreibung  
Gemäß der Bodenkarte (1:25.000) tritt fast im gesamten Plangebiet als Bodentyp 

podsolidierte Braunerde aus Geschiebedecksand über Sandersand auf. Hierbei 

handelt es sich um einen terrestrischen Boden, der überwiegend aus Sand zusam-

mengesetzt ist. Das Grundwasser befindet sich in diesen Bereichen tiefer als zwei 

Meter unter Flur. 

Im Randbereich des südlichen Grenzverlaufs der nördlichen Teilfläche 2 kommt 

entlang des Oelixdorfer Grabens gemäß Umweltportal des Landes SH Niedermoor 

aus Niedermoortorf über Talsand vor. Dieser Moorboden weist eine Bodenarten-

schichtung aus Torf über Sand auf. Das Grundwasser dringt in diesen Bereichen 

zeitweilig bis an die Oberfläche vor. 

Die nördliche Teilfläche 2 im Südosten minimal tangierend befindet sich ein Be-

reich mit Abgrabungen auf der Geest, meist aus Pararendzinen, Regosolen und 

Lockersyrosemen. Es handelt sich dabei um einen terrestrisch anthropogenen Bo-

den der Auf- und Abtragsflächen. Die Grundwasserstufe wurde in diesem Bereich 

nicht bestimmt. 

Die bodenkundliche Feuchtestufe wurde nahezu im gesamten Planungsraum mit 

āschwach trockenó (BKF 3) bewertet. Auf der nördlichen Teilfläche 2 befindet sich 

angeschlossen an den M¿hlenweg ein Bereich mit der Einstufung āmittel trockenó 

(BKF 2). Die südliche Teilfläche 1 tangiert am nördlichen Grenzverlauf minimal ei-

nen Bereich mit einer als āmittel feuchtó (BKF 8) bewerteten bodenkundlichen 

Feuchtestufe. 

Die natürliche Ertragsfähigkeit weist regional für den Großteil des geplanten Gel-

tungsbereichs eine āmittlereó Wertigkeit auf. Die nºrdliche Hªlfte der Teilflªche 2 

sowie ein daran angeschlossener Ausläufer in Richtung Südwesten weisen eine 

āgeringeó Ertragsfªhigkeit auf.  
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Abb. 17: Bodentypen (Bodenkarte 1  : 25.000) 

 

Abb. 18: Bodenkundliche Feuchtestufe (Umweltportal 2024)  
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Abb. 19: Natürliche Ertragsfähigkeit (Umweltportal 2024)  

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Untersuchungsgebiet kein alt-

lastenverdächtiger Standort, kein Altstandort und keine Altablagerung. 

Vorbelastung  
Die Böden im Vorhabenbereich weisen durch die intensive landwirtschaftliche Nut-

zung Vorbelastungen auf (Schadstoffeinträge, temporäre Verdichtung). 
 

Bewertung  
Bewertungskriterien: Naturnähe, Bedeutung als Bestandteil des Naturhaushaltes, 

natur- und kulturhistorische Bedeutung, Seltenheit. 

Die Böden haben aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine über-

wiegend allgemeine Bedeutung. Lediglich die Niedermoorböden im Bereich des 

Oelixdorfer Grabens besitzen eine besondere Bedeutung. 

 

  



Grünordnungsplan zum B-Plan Nr. 13 in der Gemeinde Oelixdorf 28 

BHF Landschaftsarchitekten GmbH 

3.1.2 Wasser  

Untersuchungs-
rahmen  

Grundwasser, Trinkwasserschutz, Fließgewässer, Kleingewässer. 

Datengrundla-
gen Landschaftsrahmenplan, 

Bodenbewertung des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz und Natur (Um-

weltportal 2024). 

Beschreibung  
Grundwasser:  

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkºrpers El08 ĂStºr ï 

Geest und ºstl. H¿gellandñ. Dieser weist eine GesamtgrºÇe von 1.504,71 km² auf. 

Hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands gilt der Grundwasserkörper als unge-

fährdet, hinsichtlich des chemischen Zustands weist er Gefährdungen auf. Detail-

lierte Erkenntnisse zur Grundwasserneubildung liegen für den Untersuchungsraum 

nicht vor. Diese ist neben der Niederschlagsmenge u. a. abhängig vom Direktab-

fluss (abhängig von Relief, Flurabstand und Bodennutzung) sowie der Versicke-

rung (insb. abhängig von Bodenart, Grundwasserflurabstand, Vegetation und Flä-

chennutzung). Ebenfalls liegen keine Daten zur Grundwasserfließrichtung vor. 

Gemäß der Bodenkarte 1:25.000 steht das Grundwasser im Großteil des Pla-

nungsraums tiefer als zwei Meter unter Flur an, lediglich im Nahbereich des 

Oelixdorfer Grabens (Niedermoor) dringt es zeitweilig bis an die Oberfläche vor. 

Oberflächengewässer:  

Zwischen den beiden Teilflächen des geplanten Vorhabens verläuft der Oelixdor-

fer Graben, der an das weitere Gewässernetz angeschlossen ist und weiter östlich 

in die Rantzau und darüber in die Stör mündet. 

Südöstlich in etwa 230 m bzw. 290 m Entfernung zu den Teilflächen des Geltungs-

bereichs befinden sich zwei direkt aneinandergrenzende Stillgewässer, die privat 

als Fischteiche genutzt werden. 

Entwässerung: Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über den Oelixdorfer 

Graben. 

Vorbelastung  
Aus der landwirtschaftlichen Nutzung sind in Abhängigkeit von der Puffer- und Fil-

terfunktion der anstehenden Böden Einträge von Nähr- und Schadstoffen in Grund- 

und Oberflächengewässer zu erwarten. 

Bewertung  
Bewertungskriterien: Natürlichkeit, Bedeutung für die Trinkwassergewinnung. 

Den Böden mit potenziell hohen Grundwasserständen wird eine besondere Bedeu-

tung hinsichtlich des Grundwasserhaushaltes zugeordnet. Bei Feuchtestufen unter-

halb von BKF 8 (āmittel feuchtó) ist die Grundwassersituation potenziell von allge-

meiner Bedeutung.  
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Der Oelixdorfer Graben ist aufgrund der vielfältigen Funktionen für Natur und Land-

schaft von besonderer Bedeutung. 

 

3.1.3 Klima  

Untersuchungs-
rahmen  

Großklima, Lokalklima, klimabeeinflussende Strukturen. 

Datengrundlagen  
Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan. 

Beschreibung  
Im Landschaftsplan wird das Klima für die Gemeinde Oelixdorf folgendermaßen 

beschrieben: 

ĂKlimatisch liegt die Gemeinde Oelixdorf im Randbereich zwischen K¿steneinfluss 

und mehr kontinental geprägtem Klima. 

Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt bei 4,0 m / sec im unteren Be-

reich. Die Hauptwindrichtung ist Westen. 

Hinsichtlich der Temperaturen liegt Oelixdorf im mittleren Bereich. An rund 240 

Tagen im Jahr beträgt die mittlere Tagestemperatur weniger als 12 Grad C. Die 

Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht in den jahreszeitlichen Übergän-

gen Mai / Juli und August / Oktober spiegeln, mit Temperaturdifferenzen von rd. 

5 Grad C, gleichfalls diesen Randbereichscharakter wider. 

Verallgemeinernd kann man hinsichtlich der Niederschlagsverteilung in Schles-

wig-Holstein feststellen, dass entsprechend der Hauptwindrichtung die größten 

Niederschläge im westlichen Streifen des Landes auftreten und die Nieder-

schlagsmengen nach Osten hin abnehmen. Die Niederschlagsmengen werden 

aber noch regional und lokal beeinflusst. 

Oelixdorf liegt mit 775 mm Niederschlag pro Jahr im obersten Bereich im Landes-

vergleich.ñ  

(Gemeinde Oelixdorf 1992) 

Das Plangebiet selbst befindet sich innerhalb einer halboffenen Agrarlandschaft 

mit Gehölzstrukturen (Knicks, Feldhecken, Wälder, Feldgehölze) entlang der 

Grenzverläufe der Teilflächen. Die nördliche Teilfläche 2 wird von einem Knick 

durchzogen. Genannte Gehölze führen zu kleinklimatischen Effekten der Windbe-

ruhigung und Verschattung.  

Vorbelastung  Nicht bekannt. 

Bewertung  
Bewertungskriterien: Natürlichkeit sowie raumbedeutende Klimafunktionen. 

Dem Plangebiet wird eine allgemeine Bedeutung bezüglich der klimatischen Ver-

hältnisse zugeordnet.  
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3.1.4 Luft  

Untersuchungs-
rahmen  

Frischluftgebiete, belastete Gebiete, Emissionsquellen. 

Datengrundlagen  "Luftqualität in Schleswig-Holstein Jahresübersicht 2020" (LfU, ehem. LLUR 

2022). 

Beschreibung  Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb von stärker lufthygienisch belasteten 

Gebieten. Die im Plangebiet sowie angrenzend vorhandenen Gehölze besitzen 

lokal positive Wirkungen auf die lufthygienische Situation (lokale Staubfilterung, 

Sauerstoffproduktion). 

 

Vorbelastung  Nicht bekannt. 

Bewertung  Bewertungskriterien: Natürlichkeit, raumbedeutende lufthygienische Funktionen. 

Das Gebiet besitzt bezüglich des Umweltschutzguts Luft allgemeine Bedeutung.  

 

3.2 Arten und Lebensgemeinschaften  

3.2.1 Pflanzen  

Untersuchungs-
rahmen  

Biotoptypen, Biotope, Gesetzlich geschützte Biotope, Natura-2000 Gebiete. 

Datengrundlagen  Landschaftsplan, 

landesweite Biotopkartierung Schleswig-Holstein (BKSH), 

Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Hol-

steins (Version 2.2.1, Stand: August 2024), 

Biotop- und Nutzungstypenkartierung (IfAÖ GmbH, 2024). 

Beschreibung  Die Erfassung der im Bereich des geplanten Vorhabens vorhandenen Biotopty-

pen sowie die Anfertigung eines Erläuterungsberichts und einer Kartendarstel-

lung wurde durch das Institut für Angewandte Ökosystemforschung GmbH 

(IfAÖ GmbH, 2024) durchgeführt. Während einer Begehung am 19.07.2024 

wurde der Bestand der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet ermittelt. Darüber 

hinaus wurden der Bereich zwischen den Teilflächen und weiterhin potenziell be-

troffene Biotope innerhalb eines 100 m Puffers um die Plangebiete erfasst.  

Die nachfolgende Beschreibung des Schutzguts Pflanzen erfolgt auf Grundlage 

des Kartierberichts der IfAÖ GmbH mit dem Stand vom 14.11.2024. 

Die Abgrenzung der Biotoptypen erfolgte unter Verwendung der ĂKartieranleitung 

und erläuterte Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteinsñ (LFU, 2024). 

Kartierte Flächen, die nicht eindeutig der Definition eines Biotoptyps nach LFU 
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(2024) entsprachen, wurden dem Biotoptyp mit der ähnlichsten Ausprägung oder 

einer vergleichbaren Funktion im Landschaftshaushalt zugeordnet. Im Fall sich 

überlagernder Biotoptypen wurde jeweils der Biotoptyp mit dem größeren 

Flächenanteil oder der klareren Merkmalsausprägung als maßgebend für den 

Biotoptyp definiert. Charakteristische Begleitbiotoptypen werden mit aufgeführt. 

Die Kartierung umfasste gleichzeitig die Aufzeichnung charakteristischer und 

kennzeichnender Arten eines jeden Biotoptyps, wobei besondere 

Aufmerksamkeit auf die wertgebenden Gefäßpflanzen gelegt wurde. Unter 

wertgebenden Arten werden alle Pflanzen verstanden, denen eine 

Gefährdungseinstufung in der Roten Liste Schleswig-Holsteins (2021) und 

Deutschlands (2018) sowie ein besonderer bzw. strenger Schutz im Sinne der 

Definition des § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG zugeordnet wird. Die 

Nomenklatur der Arten erfolgte nach JÄGER (2005). 

Der größte Bereich des Untersuchungsgebietes wird von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen eingenommen, ein Acker war mit Roggen (Secale cereale) 

und zwei weitere Äcker mit Mais (Zea mays) bestellt. Alle weiteren Ackerflächen 

wurden in unterschiedlichen Zusammensetzungen mit Pflanzenarten der 

Familien der Süßgräser (Poaceae) und Hülsenfrüchtler (Fabaceae) besät. 

Teilweise wurden Monokulturen von Weißklee (Trifolium repens) vorgefunden. 

Die erfassten Biotoptypen sind mit Angabe des Schutzstatus und der Lage im 

Bezug zum Untersuchungsgebiet in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

(IfAÖ GmbH, 2024) 

Eine grafische Darstellung der Lage der Biotope erfolgt in einer Ergebniskarte 

der IfAÖ GmbH. Diese befindet sich zudem im Anhang dieser Unterlage.  
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Tab. 1: Erfasste Biotoptypen (IfAÖ  GmbH, 2024)  
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In der nachfolgenden Tabelle sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen 

Arten der Roten Liste Schleswig-Holsteins und der Roten Liste Deutschlands auf-

geführt. 

Tab. 2: Nachgewiesene Pflanzenarten der Roten Listen SH und Deutschland 

(IfAÖ GmbH, 2024)  

 

Landwirtschaftliche Flächen  

Äcker (AA) 

Bei Äckern handelt es sich um Anbauflächen von Getreide, Hackfrüchten und Öl-

pflanzen sowie darin integrierte Gemüseanbauflächen einschließlich Zwischen-

saaten und Brachestadien.  

Stilllegung mit Graseinsaat (AAw) 

Auf der Teilfläche 2 befinden sich nördlich der Feldhecke sowie südlich daran an-

grenzend zwei wiesenartig stillgelegte Ackerflächen mit Graseinsaat.  
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Auf der südlichen Fläche wurde der stillgelegte Acker wurden als ĂGr¿nbracheñ mit 

Stickstoff fixierenden Pflanzen wie Weißklee (Trifolium repens) und Saat-Wicke 

(Vicia sativa) zur Gründüngung bepflanzt. Die Artenvielfalt ist sehr gering. Im 

engeren Sinne fand keine Graseinsaat statt, da der Kartierschlüssel von 

Schleswig-Holstein aber keine ĂGr¿nbracheñ kennt, wie sie beispielsweise in 

Niedersachsen beschrieben wird, kommt die ĂStilllegung mit Graseinsaatñ diesem 

Biotoptyp am nächsten. 

Auf der nördlich der Feldhecke liegenden Fläche der Acker-Stilllegung wurde eine 

Sorte Weidelgras, wahrscheinlich Deutsches Weidelgras (Lolium perenne), 

zusammen mit Weißklee (Trifolium repens) eingesät. An einigen Ackerrändern war 

die Einsaat lückig, sodass sich einige Stickstoff liebende Pflanzen wie die große 

Klette (Arctium lappa) und die gemeine Brennnessel (Urtica dioica) ansiedeln 

konnten. 

 

Abb. 20: Stilllegung mit Graseinsaat nördlich auf der Teilfläche 2 

(IfAÖ GmbH, 2024)  
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Intensivacker, Getreide (AAy, ag) 

Der südliche Abschnitt der Teilfläche 1 wird als Intensivacker genutzt und war 

zum Zeitpunkt der Kartierung mit Roggen (Secale cereale) bestellt.  

 

Abb. 21: Intensivacker mit Getreide auf der südlichen Teilfläche 1 

(IfAÖ GmbH, 2024)  

Intensivacker, Mais (AAy, am) 

Der nördliche Abschnitt der Teilfläche 1 sowie ein südlicher Abschnitt auf der 

Teilfläche 2 unterliegen ebenfalls der Nutzung als Intensivacker und waren zum 

Zeitpunkt der Kartierung mit Mais (Zea mays) bestellt. 
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Abb. 22: Intensivacker mit Mais südlich auf der Teilfläche  2 (IfAÖ GmbH, 

2024) 

Artenarmes bis mäßig artenreiches Grünland mit Flatterbinsen-

Dominanzbeständen (GYj) 

Zwischen den Teilflächen des geplanten Vorhabens, zentral im nördlichen Teil 

des Untersuchungsraums gelegen, befindet sich ein artenarmes Grünland mit 

Flatterbinsen-Dominanzbeständen (Juncus effusus). Diese Dominanzbestände 

nehmen auf einer beinahe perfekt rechteckigen Fläche einen großen Teil des 

Biotops ein und werden in ihrer Einheitlichkeit nur gelegentlich von 

gewöhnlichem Blutweiderich (Lythrum salicaria) unterbrochen. An den Rändern 

wachsen kleinere Brennnessel-Ansammlungen (Urtica dioica). 

Artenarmes Wirtschaftsgrünland und Forstwirtschaftliche Lagerfläche (GAy/SLf) 

Nordöstlich entlang des Oelixdorfer Grabens befindet sich Wirtschaftsgrünland. 

Gemäß der Kartieranleitung SH handelt es sich bei diesem Biotoptyp um Grün-

land mit einer Dominanz von Wirtschaftsgräsern, wie deutsches Weidelgras 

(Lolium perenne) und Vielblütiges Weidelgras (Lolium multiflorum).  

Die Grünlandfläche wurde im Lauf des Jahres 2024 durch das Fällen aller 

Bäume und die Zerstörung der Krautschicht durch schwere Maschinen 

geschaffen. Die Dominanz von Weidelgräsern (Lolium spec.) lässt auf die 

Einsaat von Wirtschaftsgräsern schließen. Herden von Wasserpfeffer (Persicaria 

hydropiper) haben sich an nassen Stellen des Bodens angesiedelt und bilden 

dichte Dominanzbestände. Teile des Gebiets werden als forstwirtschaftliche 

Lagerfläche für die gefällten Bäume genutzt. 
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Abb. 23: Artenarmes Wirtschaftsgrünland mit forstwirtschaftlicher Lagerflä-

che südlich der Teilfläche  2 (IfAÖ GmbH, 2024)  

Artenarmes Wirtschaftsgrünland mit lokalen Nitrophytenfluren und sonstigen 

Ruderalfluren (GAy (RHn, RHy1)) 

Zentral zwischen den Teilflächen des geplanten Vorhabens liegen zwei weitere 

Flächen mit artenarmem Wirtschaftsgrünland. Sie befinden sich auf der 

westlichen Seite des Oelixdorfer Grabens und werden als Pferdeweide genutzt. 

Auf den offengefressenen Stellen der Grasnarbe haben sich große 

Dominanzbestände von gemeiner Brennnessel (Urtica dioica) oder Jakobs-

Greiskraut (Senecio jacobaea) angesiedelt. Die Bereiche innerhalb der 

Pufferzone werden beinahe vollständig von Brennnessel (Urtica dioica) und 

Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea) dominiert. 

Gehölze außerhalb von Wäldern  

Typische Feldhecke (HFy) 

Bei Feldhecken handelt es sich um ebenerdige, ein- oder mehrreihige 

linienförmige Gehölzstreifen aus Bäumen und Sträuchern, die als ñKnickò dem 

gesetzlichen Biotopschutz unterliegen. 

Eine große Hasel-Hecke (Corylus avellana) trennt den nördlichen Acker der 

Fläche 2 von den südlichen Äckern ab. Einige versprengte Stieleichen (Quercus 

robur) und Fichten (Picea abies) innerhalb der Hecke scheinen letzte 

Überbleibsel einer älteren Baum-Hecke zu sein. 

Im Verlauf der Geltungsbereichsgrenzen des geplanten Vorhabens befinden sich  

weitere Feldhecken. 



Grünordnungsplan zum B-Plan Nr. 13 in der Gemeinde Oelixdorf 38 

BHF Landschaftsarchitekten GmbH 

 

Abb. 24: Typische Feldhecke (IfAÖ  GmbH, 2024)  

Durchgewachsener Knick (HWb) 

Bei durchgewachsenen Knicks handelt es sich um Knicks mit heimischen 

Gehölzen, die nicht regelmäßig auf den Stock gesetzt wurden. Daher ist der 

Gehölzbestand mehr oder weniger ausgewachsen als Bäume / Überhälter 

vorhanden. 

Entlang des Mühlenwegs und des Großen Teichswegs verlaufen 

durchgewachsene Knicks. In der Baumschicht sind Hainbuchen (Carpinus 

betulus) dominant ausgeprägt, während die Krautschicht von Echter Goldnessel 

(Galeobdolon luteum agg.) dominiert wird. 

 

1 RH: Ruderale Gras- und Staudenfluren 
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Abb. 25: Durchgewachsene Knicks (IfAÖ  GmbH, 2024)  

Baumhecke (HFb) 

Baumhecken stellen gemäß Kartieranleitung des Landes SH Feldhecken mit 

einem hohen Anteil an Bäumen dar. Sie sind aufgrund der eigenständigen, durch 

Gehölze geprägten Krautvegetation im Gegensatz zu Baumreihen flächenhaft 

abgrenzbar. 

Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze der Teilfläche 2 grenzt eine dichte 

Berg-Ahorn-Hecke (Acer pseudoplatanus) mehrere Acker-Flächen ab. Sie ist 

durchsetzt von Gewöhnlicher Traubenkirsche (Prunus padus) und 

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus). 
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Abb. 26: Baumhecke an der östlichen Geltungsbereichsgrenze der Teilflä-

che 2 (IfAÖ GmbH, 2024)  

Trockengebüsch (HBt) 

Bei Trockengebüschen handelt es sich um durch Büsche bestimmte, flächige 

Gehölze, die einen hohen Anteil von Trockenheitszeigern im Unterwuchs oder im 

unmittelbaren Umfeld mit weniger als 30 % Deckung gebietsfremder Gehölzarten 

aufweisen. Südlich außerhalb der Teilfläche 2 befindet sich ein kleinflächiges 

Trockengebüsch, angrenzend an eine Binnendüne (TBa). Haselsträucher 

(Corylus avellana) dominieren die Strauchschicht, während die Krautschicht von 

vielen unterschiedlichen Arten durchsetzt ist. 

Sonstiges Gebüsch (HBy, bs2) 

Ein sonstiges Gebüsch stellt ein durch heimische Gehölzarten geprägtes 

Gebüsch auf frischen Standorten dar.  

Ein Gebüsch aus Hasel-Sträuchern (Corylus avellana), Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus) und Hänge-Birke (Betula pendula) liegt südöstlich der 

Teilfläche 2 zwischen einem Trockengebüsch (HBt) und einem Nadelholzforst 

(WFn). 

Sonstiges heimisches Laubgehölz (HEy, ba3, bb4) 

Sonstige heimische Laubgehölze stellen Einzelgehölze oder Gehölzgruppen dar, 

die kein durch eine eigenständige Krautschicht geprägtes Gehölzbiotop bilden.  

Auf der Teilfläche 2, im Nahbereich der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze, 

befindet sich ein Laubgehölz aus vier Silber-Weiden (Salix alba) mit einer 
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Brennnesselflur (Urtica dioica). Es steht zentral-nördlich am Mühlenweg, 

umgeben von einem stillgelegten Acker mit Graseinsaat. 

 

Abb. 27: Sonstiges heimisches Laubgehölz, nordwestlich auf der Teilflä-

che 2 (IfAÖ GmbH, 2024)  

Eine einzelne große Schwarz-Erle (Populus nigra) steht, außerhalb der 

Teilfläche 2, an der südwestlichen Grenze des Untersuchungsgebiets am Rand 

eines Laubwaldes, umgeben von einer nitrophilen Brennnesselflur. 

Zwischen den Teilflächen des Vorhabens, im Bereich des Oelixdorfer Grabens, 

stehen zwei Stieleichen (Qercus robur) zentral-nördlich auf einer Grünlandfläche 

(HEy, ba). 

Daran angeschlossen steht zentral-nördlich am Oelixdorfer Graben ein 

Stieleichen-Laubgehölz (Quercus robur) (HEy, bb). Es war nicht zugänglich, da 

die umliegenden Flächen mit Elektrozäunen umzäunt waren. 

Baumreihe aus heimischen Laubbäumen (HRy, ba) 

Baumreihen weisen gemäß Kartieranleitung SH einen gleichmäßigen Abstand 

sowie ein ähnliches Alter der Gehölze aus mindestens drei Einzelbäumen auf. 

Südöstlich außerhalb an die Teilfläche 2 angeschlossen befindet sich eine 

Baumreihe aus Stieleichen (Quercus robur). Sie grenzt ein Feldgehölz von 

artenarmem Wirtschaftsgrünland ab, das zentral-südlich am Oelixdorfer Graben 

liegt. 

 

2 bs: Baumbestand mit Gehölzen mit 12ï30 cm Brusthöhendurchmesser 
3 ba: Gehölze mit mehr als 100 cm Brusthöhendurchmesser 
4 bb: Gehölze mit 30-100 cm Brusthöhendurchmesser 
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Abb. 28: Baumreihe aus heimischen Laubbäumen südl. d. Teilfläche  2 

(IfAÖ GmbH, 2024)  

Sonstiges Feldgehölz mit Waldlichtungsflur (HGy, wl5) 

Gemäß Kartieranleitung des Landes SH weisen sonstige Feldgehölze einen 

Anteil von mehr als 5 % von heimischen Laubbäumen auf frischen und trockenen 

Standorten außerhalb von Wäldern auf. 

Südöstlich angrenzend an die Teilfläche 2 wird ein dichtes Eichen-Gehölz 

(Quercus robur) unterbrochen von einigen kleineren Lichtungen (wl), die sich 

durch ihre dichte nitrophile Krautschicht auszeichnen. 

Zentral-nördlich auf der Teilfläche 2, im Nahbereich der Geltungsbereichsgrenze, 

befindet sich ein größeres Feldgehölz. Es ist geprägt von einer sehr alten Silber-

Weide (Salix alba) und einigen kleineren Stieleichen (Quercus robur) sowie einer 

Brennnesselflur (Urtica dioica). 

Wälder und Brüche  

Sonstiger Laubwald auf reichen Böden (WMy; WMy bt6, bb) 

Sonstige Laubwälder auf reichen Böden weisen laut Kartieranleitung SH eine 

Deckung von weniger als 30 % von Nadelgehölzen und/oder gebietsfremden 

Laubgehölzen auf reichen Böden auf. 

Nordöstlich angrenzend an Fläche 2 des Untersuchungsraums umschließt ein 

Hainbuchenwald (Carpinus betulus) mit regelmäßigem Vorkommen von 

Ebereschen (Sorbus aucuparia) zur Hälfte den dortigen Fichtenforst. Eine dichte 

Strauchschicht wird stellenweise von einer lückigen Krautschicht abgelöst. 
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Abb. 29: Sonstiger Laubwald auf reichen Böden nordöstlich angrenzend an 

Teilfläche  2 (IfAÖ GmbH, 2024)  

Südlich der Teilfläche 1 befindet sich ein Misch-Laubwald (WMy, bt, bb) mit 

mehreren Stickstoff-Zeiger-Pflanzenarten in der äußerst dichten Krautschicht. Es 

kommen mehrere Inseln mit Eberesche (Sorbus aucuparia) oder Gemeiner Hasel 

(Corylus avellana) vor, während die Hainbuche (Carpinus betulus) 

flächendeckend verbreitet ist. Die Krautschicht wird zum Teil von Brombeer-

Gestrüpp dominiert. Vereinzelt sind kleine Gebüsche von Japanischem 

Staudenknöterich (Fallopia japonica), einer invasiven Art, vorzufinden. 

Laubholzforst auf reichen Böden mit gebietsfremden Laubgehölzen (WMx) 

Gemäß Kartieranleitung SH weist dieser Biotoptyp eine Deckung von mehr als 

30 % mit gebietsfremden Laubgehölzen auf. 

Am südwestlichen Rand von Fläche 1 des Untersuchungsgebiets liegt ein 

Grauerlenforst (Alnus incana). Er ist stark eutrophiert und mit einer dichten 

 

5 wl: Aus vormals von geschlossenen Waldbeständen nach Kahlschlag oder natürlicher Katastrophe (z.B. Wind-

wurf) hervorgegangene Pionierfluren aus Stauden, Gräsern, Himbeeren und/oder Brombeeren. Ers-

tes Sukzessionsstadium im Rahmen einer natürlichen, ungelenkten Waldentwicklung, das fließend 

übergeht in ein Pionierwald-Stadium. Als Waldlichtungsflur werden Vegetationsbestände erfasst, in 

denen Pionierwald-Baumarten eine Deckung von weniger als 50 % haben. 
6 bt: Gehölzbestand mit hohem Anteil stehendem und / oder liegendem Totholz  
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Krautschicht aus Brennnesseln (Urtica dioica), Echter Goldnessel (Galeobdolon 

luteum agg.) und Himbeere (Rubus idaeus) bewachsen. 

Nadelholzforst (WFn) 

Nadelholzforste weisen eine Deckung von mehr als 50 % von Nadelgehölzen 

auf. 

Südwestlich und nordöstlich angrenzend an Fläche 2 des Untersuchungsraums 

stehen Fichten-Monokulturen (Picea abies), teilweise mit dichtem Brombeer-

Gestrüpp (Rubus sect. Rubus) in der Krautschicht. 

 

Abb. 30: Nadelholzforst südwestl . u. nordöstlich angrenzend an Teilfläche  2 

(IfAÖ GmbH, 2024)  

Gewässer  

Sonstiger naturnaher Bach (FBn) 

Zwischen den Teilflächen des geplanten Vorhabens verläuft der Oelixdorfer 

Graben. Dieser wurde renaturiert und mit Haselsträuchern (Corylus avellana) 

bepflanzt. Eine erste natürliche Ufer- und Verlandungsvegetation hat begonnen 

sich anzusiedeln, weshalb er als ĂSonstiger naturnaher Bachñ mit weiterem 

Entwicklungspotenzial eingeschätzt wird. 
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Abb. 31: Sonstiger naturnaher Bach ĂOelixdorfer Grabenñ (IfA¥ GmbH, 

2024) 

Trocken - und Zwergstrauchvegetation auf Binnendünen  

Binnendüne mit Straußgras (TBa) 

Bei diesem Biotoptypen handelt es sich um eine Trockenvegetation auf 

Binnendünenstandorten, in der Regel geprägt von Silbergras und Rotem 

Straußgras. 

Südlich, außerhalb der Teilfläche 2 geht die Bruchkante am Ende eines 

Sandackers in eine Binnendüne über. Geprägt wird das Landschaftsbild von 

Rotem Straußgras (Agrostis capillaris) und einer Vielzahl unterschiedlicher 

Kräuter, darunter Spezialisten wie die Berg-Jasione (Jasione montana). 

Rohboden, Ruderal - und Pioniervegetation  

Nitrophytenflur (RHn) 

Nitrophytenfluren stellen Staudenfluren mit einer Dominanz von heimischen eu-

traphenten7 Arten, insbesondere Brennnessel auf frischen bis feuchten Standor-

ten dar. 

Ein dichter Brennnesselsaum (Urtica dioica) grenzt die zwei südlicheren Äcker 

der Fläche 2 nach Westen hin vom artenarmen Wirtschaftsgrünland (GAy (SLf)) 

ab. Einige auf den stillgelegten Äckern angesäte Pflanzen haben sich auch 

vereinzelt auf dem Brennnesselsaum ansiedeln können 

Verkehrsflächen  

Spurplattenweg (SVp) 
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Südlich der Teilfläche 1 sowie nördlich der Teilfläche 2 befinden sich außerhalb 

angrenzend, im Verlauf der Geltungsbereichsgrenzen, mit Spurplatten ausge-

baute Verkehrswege (Mühlenweg, Großer Teichsweg). Sie werden regelmäßig 

frei und sauber gehalten und sind gut befahrbar. 

 

Abb. 32: Spurplattenweg angrenzend an den Geltungsbereich (IfAÖ  GmbH, 

2024) 

Schutzstatus :  

Durchgewachsene Knicks (HWb), typische Feldhecken (HFy) und Baumhecken 

(HFb) unterliegen als ĂKnicksñ der Biotopschutzverordnung. Es handelt sich ge-

mäß § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG (BiotopV (1) Nr. 10) 

um geschützte Biotope. 

Bei Trockengebüschen (HBt) handelt es sich gemäß § 30 (2) Nr. 3 BNatSchG (Bi-

otopV (1) Nr. 3e) bei einer Mindestfläche von 200 m² um geschützte Biotope. 

Sonstige naturnahe Bäche (FBn) unterliegen gemäß § 30 (2) Nr. 1 BNatSchG (Bi-

otopV (1) Nr. 1a) dem Biotopschutz. 

Bei Binnendünen mit Silbergras / Straußgras (TBa) besteht gemäß § 30 (2) Nr. 3 

BNatSchG (BiotopV (1) Nr. 3d) bei einer Mindestfläche von 100 m² und einer Min-

destbreite von 2,5 m ein Biotopschutz. 

Vorbelastung  Intensive landwirtschaftliche Nutzung. 

 

7 eutraphent: an nährstoffreiche Standorte gebundene Pflanze oder Pflanzengesellschaft 






























































































